
 

 

Erlass vom 5.5.2023 - 1040-21-S 2177/25 - 46799/2023 

Steuerliche Behandlung des Eigenverbrauchs von Brennholz bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft 

Allgemeines 
Bereits das Eigentum an einer forstwirtschaftlichen Fläche kann unabhängig von der 
Flächengröße aus ertragsteuerlicher Sicht für die Annahme einer betrieblichen Tätigkeit 
ausreichen, wenn Gewinnerzielungsabsicht besteht. Dies gilt auch dann, wenn 
Steuerpflichtige ohne eigene Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. Anpflanzung oder 
Durchforstung) durch den natürlichen Baumwuchs an der Fruchtziehung beteiligt sind und 
dadurch einen Gewinn erzielen können (vgl. BMF-Schreiben vom 18. Mai 2018, BStBl I S. 
689). 

Wird Holz eines Betriebs für private Zwecke verwendet, stellt dies eine Sachentnahme im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 EStG dar. Die Bewertung der Entnahme erfolgt grundsätzlich 
mit dem Teilwert. Wegen der mit der Teilwertermittlung häufig verbundenen Schwierigkeiten 
wurden Durchschnittswerte für die Entnahme von Brennholz im Schätzungswege ermittelt, 
die aus Vereinfachungsgründen angesetzt werden können. 

 
Bewertung von Brennholzentnahmen 
Es wird nicht beanstandet, wenn bis auf Weiteres als Entnahmewert für Brennholz ein Betrag 
von 

20,00 EUR/Rm bzw. 30,77 EUR/Fm 

angesetzt wird. In diesem Wert sind die Einschlags-, Aufarbeitungs- und Lagerkosten bereits 
anteilig berücksichtigt. Der Wert erhöht sich gemäß § 12 Nummer 3 EStG jedoch ggf. noch 
um die Umsatzsteuer. 

Die Werte wurden im Schätzungswege (§ 162 AO) ermittelt und orientieren sich an den von 
ThüringenForst für den Staatswald festgesetzten Mindestabgabepreisen für Waldrestholz zur 
Brennholznutzung durch Dritte für das Jahr 2022. Diese beliefen sich für Nadelholz auf 
15,00 EUR/Rm (23,08 EUR/Fm) und Laubholz auf 25,00 EUR/Rm (38,46 EUR/Fm). Es bleibt 
Steuerpflichtigen jedoch unbenommen, hiervon abweichende Entnahmewerte 
nachzuweisen. 

Ermittlung der Entnahmemenge 
Der Ansatz pauschaler Entnahmemengen pro haushaltszugehöriger Person oder nach 
beheizter Wohnfläche wird als nicht zielführend erachtet. Es wird stattdessen empfohlen, 
Steuerpflichtige um Auskunft über den Eigenbedarf an Brennholz zu ersuchen. Grundsätzlich 
ist es die Pflicht der Steuerpflichtigen, steuerlich relevante Sachverhalte, zu denen auch 
Sachentnahmen zu rechnen sind, ordnungsgemäß gegenüber dem Finanzamt zu erklären. 
Wurden in früheren Veranlagungszeiträumen bereits Brennholzentnahmen erklärt, können 
die Entnahmemengen auch für künftige Veranlagungszeiträume zugrunde gelegt werden, 
solange sich aus sonstigen Umständen keine Veränderung der Verhältnisse aufdrängt. 

Pauschaler Betriebsausgabenabzug  
Bei Inanspruchnahme der Regelung in § 51 EStDV oder § 4 ForstSchAusglG ist der 
ermittelte Entnahmewert als Einnahme aus der Verwertung des eingeschlagenen Holzes 
anzusetzen, sodass pauschale Betriebsausgaben in Höhe von 55 Prozent (§ 51 
Absatz 2 EStDV) bzw. 90 Prozent (§ 4 Absatz 1 Satz 1 ForstSchAusglG) den Einnahmen 
gegenüberstehen. 



 

 

Außerordentliche Holznutzungen § 34b EStG 
Die für private Zwecke entnommenen Holzmengen sind auch bei der Ermittlung der 
Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen zu berücksichtigen, § 34b Absatz 2 
Satz 5 EStG; R 34b.3 Absatz 2 Satz 2 EStR 2012. 

Umsatzsteuer 
Die private Verwendung von Holz eines Betriebs stellt eine unentgeltliche Wertabgabe nach 
§ 3 Absatz 1b Nr. 1 UStG dar, welche der Umsatzsteuer unterliegt. Aus 
Vereinfachungsgründen können die nach den obigen Kriterien ermittelten ertragsteuerlichen 
Entnahmewerte auch als Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche Wertabgabe von 
Brennholz herangezogen werden. 

In Fällen der Regelbesteuerung bestimmt sich die unentgeltliche Wertabgabe nach den 
allgemeinen Regelungen des UStG. Für Brennholz kommt der ermäßigte Steuersatz in Höhe 
von 7 Prozent nach § 12 Absatz 2 Nr. 1 UStG (in Verbindung mit Anlage 2 zu § 12 
Absatz 2 UStG, Nummer 48) zur Anwendung. Die Umsatzsteuer auf die unentgeltliche 
Wertabgabe erhöht den ermittelten ertragsteuerlichen Entnahmewert, § 12 Nummer 3 EStG. 

Erfolgt die Besteuerung nach Durchschnittssätzen (§ 24 UStG), unterliegen auch 
unentgeltliche Wertabgaben dem Durchschnittssatz des § 24 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 UStG in Höhe von 5,5 Prozent, da diese einer Lieferung von forstwirtschaftlichen 
Erzeugnissen im Sinne von UStAE Abschn. 24.2 Absatz 4 gleichgestellt sind. Umsatzsteuer 
ist nicht abzuführen, da nach § 24 Absatz 1 Satz 3 UStG in gleicher Höhe ein 
Vorsteuerabzug besteht, und sich deshalb keine Zahllast ergibt. Der ertragsteuerliche 
Entnahmewert (§ 12 Nummer 3 EStG) erhöht sich in diesen Fällen nicht (vgl. BFH, Urteil 
vom 3. Februar 2010, IV R 45/07, BStBl II S. 689). 

 
Sonstiges 
Der Erlass ist mit den Forstsachverständigen beim Finanzamt Erfurt und mit dem für 
Umsatzsteuer zuständigen Fachreferat abgestimmt. Die festgelegten Werte unterliegen der 
regelmäßigen Anpassung und werden zu gegebener Zeit aktualisiert. 

Für erforderliche einzelfallbezogene Plausibilitätsprüfungen stehen die 
Forstsachverständigen den Bearbeitenden beratend zur Verfügung. 




